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Bewerbung zur Ausrichtung einer Deutschen Meisterschaft im LVN 

 
Eine Bewerbung zur Ausrichtung einer Deutschen Meisterschaft erfolgt stets in Abstimmung 
mit dem Leichtathletik-Verband Nordrhein (LVN). Die folgenden Schritte sind dabei 
verbindlich – unabhängig davon, ob es sich um eine stadionnahe oder stadionferne 
Veranstaltung handelt. 
 

1. Frühzeitige Interessensbekundung beim LVN 
Der erste Schritt ist eine formlose Interessensbekundung per E-Mail an den 
Wettkampfreferenten des LVN, Felix Jung (felix.jung@lvnordrhein.de). Darin anzugeben 
sind: 
 
 die gewünschte Meisterschaft, 
 das angestrebte Veranstaltungsjahr, 
 sowie eine verbindliche Anerkennung der Sponsoringrichtlinien des DLV/der DLM 

(einsehbar unter www.leichtathletik.de). 
Wichtig: 
Ohne die schriftliche Anerkennung (durch den Vereinsvorstand) der DLV/DLM-
Sponsoringrichtlinien ist eine spätere Bewerbung nicht möglich. 
 

2. Prüfung durch den LVN 
Nach Eingang der Interessensbekundung prüft der LVN die grundsätzliche Umsetzbarkeit der 
Veranstaltung am vorgeschlagenen Standort. In der Regel wird ein Vor-Ort-Termin vereinbart, 
um die Sportstätte und organisatorische Rahmenbedingungen zu evaluieren. 
 

3. Weiterleitung an den DLV 
Ist die Prüfung durch den Wettkampfreferenten positiv, wird der LVN-Vorstand informiert und 
es erfolgt die formelle Weiterleitung der Interessensbekundung an den Deutschen 
Leichtathletik-Verband durch den LVN. 
 

4. Abstimmung im LVN-Präsidium 
Der Wettkampfreferent bereitet eine Beschlussvorlage für die nächstmögliche 
Präsidiumssitzung vor.  
 
Wichtig: 
Ohne Zustimmung des Präsidiums erfolgt keine Bewerbung. 
 

5. Of zielle Bewerbung beim DLV 
Nach Beschlussfassung durch das Präsidium erfolgt die nale Bewerbung über den LVN an 
den DLV.  Die formalen Bewerbungsunterlagen müssen vom Vertretungsberechtigten 
Vorstand des Vereins und des LVN gezeichnet werden 
Die Entscheidung über die Vergabe trifft der DLV nach Ende der jeweils gültigen 
Bewerbungsfrist. 
 
Bei Fragen steht Felix Jung (felix.jung@lvnordrhein.de) gerne beratend zur Verfügung. 
 


